
Unser/e  Materialbeauftragte/r:

Name 

Strasse/Hausnummer 

PLZ/Ort 

Tel/Fax 

Email 

Ort, Datum   Unterschrift 

Bitte Formular per Fax an (069) 900 281 99 
oder per Post an: Attac · Münchener Strasse 48 · 60329 Frankfurt/M

Regelung der Gruppen-Materialbestellung

Jede Gruppe benennt einen oder (besser) zwei Materi-
albeauftragte. Diese sind für Bücher u.ä. Bestellungen 
zuständig. Sie schließen mit uns einen Vertrag (Preis-
bindungsrevers) ab, durch den die prinzipielle Erlaubnis 
erteilt wird, Bücher zu verkaufen. Wichtig: Der Vertrag ist 
personengebunden! Bei gruppeninternen Änderungen 
muss wieder ein Preisbindungsrevers unterschrieben 

Selbstverpflichtungserklärung
zur Übernahme von Verpflichtungen aus dem beste-
henden Preisbindungsrevers zwischen Attac-Deutsch-
land, vertreten durch den Attac Trägerverein e.V. oder 
dessen Rechtsnachfolger, und verschiedenen Materi-
allieferanten und Buchverlagen.

Der Attac Trägerverein e.V. bzw. dessen Rechts-
nachfolger hat mit seinen Materiallieferanten und 
Buchverlagen einen  Vertrag zur Einhaltung der 
Buchpreisbindung geschlossen. Ferner wurde dem 
Attac Trägerverein e.V./ dessen Rechtsnachfolger das 
Recht erteilt, Attac-Gruppen Bücher und Broschüren 
unter dem im Rahmen der Buchpreisbindung ver-
einbarten Preis zu überlassen, wenn sich die Attac-
Gruppen wiederum zur Einhaltung der Buchpreisbin-

werden. Die Bestellungen können über die Attac-Website 
getätigt werden unter www.attac.de/shop. In dem Feld 
„Anmerkungen“ bitte die jeweilige Attac-Gruppe nennen, 
damit der Gruppenrabatt berücksichtigt werden kann. 
Bitte schickt uns das Preisbindungsrevers unterschrie-
ben zurück.

dung verpflichten.
Die/Der Materialbeauftragte hat bei dem Attac Träger-
verein e.V./ dessen Rechtsnachfolger Bücher und Bro-
schüren erworben oder möchte dies in Zukunft tun. 
Er/Sie verpflichtet sich, beim Weiterverkauf streng 
die Buchpreisbindung einzuhalten. Ferner ist es nicht 
gestattet, die Bücher und Broschüren an Dritte unter 
dem vereinbarten Preis weiter zu veräußern. Sollten in 
diesem Zusammenhang gegen den Attac Trägerverein 
e.V./ dessen Rechtsnachfolger Forderungen erhoben 
werden, so ist die/der Materialbeauftragte vollständig 
dafür haftbar, wenn dies durch einen Verstoß gegen 
die Preisbindungsvereinbarung verursacht wurde.

Attac-Gruppe 
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